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Mütter-Rente: Oft viel weniger, statt wenig mehr 

 

 

Das zum 1.7.2014 in Kraft getretene RV-Leistungsverbesserungsgesetz verspricht – neben anderen Än-

derungen – Elternteilen von vor 1992 geborenen Kindern eine Verdoppelung der bisherigen Zeiten der 

Kinderziehung. Trotz dieser eingängigen und unter der Produktbezeichnung „Mütter-Rente“ schon im 

Koalitionsvertrag vereinbarten Botschaft fielen die Reaktionen zum neuen Gesetz höchst unterschiedlich 

aus. So warnte der Deutsche Richterbund (DRB) nach Bekanntgabe des Referentenentwurfs vor einer 

Prozesslawine, die auf die Familiengerichte zukommen könnte. „Hunderttausende“ neuer Abänderungs-

verfahren zum Versorgungsausgleich stünden aufgrund der neuen Mütter-Rente in Aussicht, so berichte-

te zum Beispiel der Spiegel schon am 3.2.2014. 

 

Jetzt wurden die ersten Bescheide zur Mütter-Rente erteilt. Mancher Elternteil rieb sich daraufhin die 

Augen, da die Aussichten auf künftige Renten entgegen den Erwartungen geringer ausfielen. 

 

Deshalb möchten wir über die bei Anträgen auf Abänderung des Versorgungsausgleichs wichtigen Be-

sonderheiten der Wertbestimmung sogenannter Mütter-Renten informieren: 

 

1. Wer als Beamter während der Erziehung eines vor 1992 geborenen Kindes versicherungsfrei war und 

durch das 3. SGB IV-ÄndG vom 05.08.2010 erstmals einen gesetzlichen Anspruch auf eine Vormer-

kung von Kindererziehungszeiten (KEZ) für vor 1992 geborene Kinder erhalten hat, bekommt kei-

nen Zuschlag für KEZ. Sofern ein Rentenbezug vor dem 1.7.2014 vorliegt, verbleibt es bei dem bis-

herigen Wert für KEZ. Zu Verschlechterungen kommt es aber, sollte noch kein Rentenbezug vorlie-

gen. Denn soweit für Zeiten der Befreiung bereits KEZ nach dem bis zum 30.6.2014 geltenden Recht 

vorgemerkt wurden, ist eine solche Entscheidung nach § 149 Abs. 5 Satz 2 SGB VI mit Wirkung für 

die Vergangenheit durch einen neuen und nunmehr keine KEZ mehr berücksichtigenden Bescheid zu 

ersetzen. 

 

� Falls die Wertminderung iS von § 225 Abs. 3 FamFG wesentlich ist, wäre sie im Falle der Abän-

derung von beiden Ehegatten zu gleichen Teilen zu tragen. 

 

2. Hatte der kindererziehende Elternteil bisher eine Aussicht auf eine Bewertung der späteren Rente 

nach Mindestentgeltpunkten (MEP) nach § 262 SGB VI, kann es durch die Berücksichtigung des 
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Wertes für zusätzliche KEZ zu einem Wegfall von MEP kommen. Der zusätzliche Wert für KEZ 

nach dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz kann deshalb zu einer deutlichen Verschlechterung  der 

Aussicht auf eine künftige Rente führen (vgl. hierzu das Beispiel in der beigefügten Anlage, Die 

Rentenversicherung 2014, 153-156 [= Gliederungspunkt 3b]). 

 

� Falls die Aussicht auf MEP schon zum Ende der Ehezeit bestand (vgl. zum Stichtagsprinzip des § 

5 Abs. 2 VersAusglG die BGH-Rechtsprechung in FamRZ 2012, 509-512 und 847-850) und eine 

wesentliche Wertminderung vorliegt, ist sie im Falle der Abänderung von beiden Ehegatten zu 

gleichen Teilen zu tragen. 

 

3. Hatte der kindererziehende Elternteil aufgrund von Zeiten bis zum Ende der Ehezeit schon bisher 

eine Aussicht auf eine Bewertung der späteren Rente nach MEP unter den Voraussetzungen des § 

262 SGB VI, kann sich diese Aussicht in Abhängigkeit vom Durchschnittswert von Zeiten mit voll-

wertigen Pflichtbeiträgen vor 1992 aber auch bis zum 1,5fachen des Nominalwertes des unter dem 

Sichtwort „Mütter-Rente“ vorgesehenen Wertes erhöhen. 

 

� Dennoch führt der Wert von nur einem zusätzlichen Jahr mit KEZ im Regelfall zu keiner wesent-

lichen Veränderung des Ausgleichswerts. Denn die absolute Wesentlichkeitsgrenze nach § 51 

Abs. 2 VersAusglG iVm § 225 Abs. 3 FamFG von 1 % der Bezugsgröße am Ende der Ehezeit 

kann ohne zusätzliche  Sonder- und Mitnahmeeffekte frühestens bei zwei Kindern erreicht wer-

den. Ausnahmen davon sind dennoch denkbar, sollte der Versorgungsausgleich nach dem Recht 

vor Inkrafttreten des RRG 1999 zum 1.7.1998 geregelt worden sein. Denn bis dahin konnten KEZ 

neben Beitragszeiten nicht additiv bewertet werten, nur die „stärkere“ Zeit zählte. Zudem hatten 

KEZ hier noch einen Wert von 75 % des Durchschnittseinkommens, während seit dem 1.7.1998  

für ein Jahr mit KEZ ein Wert von 100 % des Durchschnittseinkommens zu berücksichtigen ist. 

 

4. Hat der kindererziehende Elternteil erst nach dem Ende der Ehezeit die Aussicht auf eine Bewertung 

der späteren Rente nach MEP unter den Voraussetzungen des § 262 SGB VI erlangt, ist zu differen-

zieren: 

 

� Fällt hier die Aussicht auf eine Bewertung nach MEP durch die zusätzliche Vormerkung von ei-

nem weiteren Jahr für KEZ weg und tritt bei der ausgleichsverpflichteten Person eine Ver-

schlechterung und damit eine Verminderung der Aussicht auf eine künftige Versorgung durch das 
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RV-Leistungsverbesserungsgesetz ein, so ist nach der Rechtsprechung des BGH zum Stichtags-

prinzip (vgl. BGH aaO), die auch für Abänderungsfälle gelten soll (vgl. Dose, Betriebliche Al-

tersversorgung 2014, 434 [436f.]), der zusätzliche Wert für KEZ zu teilen, nicht aber die durch 

die zusätzlichen KEZ eingetretene Minderung. 

 

� Die Verbesserung durch ein zusätzliches Jahr mit KEZ kann bis zum 1,5fachen des Nominalwer-

tes für ein Jahr bei der ausgleichsverpflichteten Person betragen (vgl. bereits oben unter Zif. 3, 

Abs. 1). Zu teilen ist dann allerdings nur der nicht durch MEP angehobene Wert für KEZ. 

 

5. Soweit zeitlich neben KEZ Entgeltpunkte für Beitragszeiten liegen, werden KEZ ohne Rentenbezug 

zum 30.6.2014 additiv nur bis zu dem in der Anlage 2b zum SGB VI für das jeweilige Jahr ge-

nannten Höchstwert berücksichtigt, der der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen 

Rentenversicherung entspricht. 

  

� Bei mit KEZ zeitgleich schon vorhandenen Beitragszeiten in Höhe der BBG ergibt sich daher 

überhaupt keine Werterhöhung, bei Beitragszeiten unterhalb der BBG erfolgt ggfs. eine Kürzung 

des Wertes zusätzlicher Beitragszeiten für KEZ. Die absolute Wesentlichkeitsgrenze kann daher 

auch bei der Erziehung von z.B. zwei oder mehr Kindern verfehlt werden. 

 

Ist man nach Berücksichtigung dieser Besonderheiten überzeugt, dass die Mütter-Rente eine wesentliche 

Werterhöhung bewirkt, sollte der ehemals ausgleichspflichtige Ehegatte bei beabsichtigter Abänderung 

einer nach dem bis zum 31.8.2009 geltenden Recht ergangenen Entscheidung jedoch noch einen Mo-

ment innehalten um zusätzlich zu prüfen, ob der Wechsel vom Einmalausgleich zum Prinzip des Einzel-

ausgleichs wegen des Domino-Effekts bei Gesamtbetrachtung vorteilhaft ist. Erfolgte der öffentlich-

rechtliche Ausgleich in der Erstentscheidung nämlich nur zum Teil in den Formen des § 3b Abs. 1 Nr. 1 

und Nr. 2 VAHRG, so sind aufgrund einer Abänderungsentscheidung auch die Anteile von Anrechten 

intern oder extern zu teilen, die zuvor nicht nach § 3b Abs. 1 Nr. und Nr. 2 VAHRG ausgeglichen wer-

den konnten und somit gem. § 2 VAHRG dem schuldrechtlichen Ausgleich vorbehalten blieben. Der 

schuldrechtliche Ausgleich kann aber gerade für den Fall des möglichen Vorversterbens der berechtigten 

Person günstiger sein, zumal das BVerfG zuletzt eine Erweiterung der durch § 32 VersAusglG angeord-

neten Begrenzung anpassungsfähiger Anrechte für verfassungsrechtlich nicht geboten beurteilte (FamRZ 

2014, 1559-1264). 
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Fazit: Die Mütter-Rente kann ein Einstieg (Türöffner) für die Abänderung von Altentscheidungen zum 

Versorgungsausgleich sein. Die für ein Abänderungsverfahren wichtigen Zusammenhänge sind leider 

nicht in allen Fällen leicht durchschaubar, müssen aber vor Stellung des Abänderungsantrags eingehend 

geprüft werden. 

 

 

Karlsruhe im September 2014 

 

 

Markus Vogts ◄ 

 

Arndt Voucko-Glockner 

 

 

 

 

 
Anlage:  

Auszug aus RV 2014, 153-156: „Der Versorgungsausgleich und die Halbteilung der RV-

Leistungsverbesserungen ab dem 1.7.2014“ 

 

 

► VOGTS&PARTNER ● Postfach 6609 ● 76046 Karlsruhe ● www.vogts-und-partner.de 
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Der Versorgungsausgleich und die Halbteilung der  

RV-Leistungsverbesserungen ab dem 1.7.2014

von Rentenberater Markus Vogts1

DurchArtikel1desGesetzesüberLeistungsverbesserun-

gen in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungs-
verbesserungsgesetz)2 sind zum 1.7.2014 in drei Bereichen
der gesetzlichen Rentenversicherungen Änderungen wirk-

sam geworden, die beim Versorgungsausgleich neue, aber
überwiegendleichtzubeantwortendeFragenaufwerfen.Al-
lerdingssinddieAuswirkungenderGesetzesänderungzurso
genanntenMütter-RentebeiAnwärternnichtimmerschnell
durchschaubar. Soweit Mindestentgeltpunkte (MEP) durch
diezusätzlicheBerücksichtigungvonKindererziehungszeiten
(KEZ)entstehenoderwegfallen,istzufragen,unterwelchen
Voraussetzungenesmöglichist,auchsolcheWertveränderun-

genimVersorgungsausgleichgerechtzuteilen.

1. Abschlagsfreie Altersrente mit 45 Jahren Wartezeit

DasGesetzsiehtfürdieJahrgängebis1952beiErfüllung
einerWartezeitvon45Jahreneineabschlagsfreie„Altersrente
fürbesonderslangjährigVersicherte“ab63vor,3fürdieJahr-
gänge1953bis1963erhöhtsichdieAltersgrenzevon63Jah-

renproGeburtsjahrumzweiMonate.DanachderRecht-
sprechung desBGHeinRentenabschlag bei Leistungsinan-

spruchnahmewährendderEhezeitinFormeinesverminder-
tenZugangsfaktorsbeiderBemessungdesAusgleichswertes
nicht zu berücksichtigen ist,4 ergibt sich keineAuswirkung
aufdenVersorgungsausgleich.WeildieausdemVersorgungs-
ausgleich resultierenden zusätzlichenWartezeitmonate5 nicht
die Qualität von Pflichtbeiträgen haben,6 verschaffen sie –
wieschonbisher–ggf.erleichtertenZugangzueinerRegel-
altersrentesowiezuvorgezogenenAltersrentenfürlangjährig
Versicherte und für schwerbehinderte Menschen, nicht je-

dochzurabschlagsfreienAltersrente fürbesonders langjährig
Versicherte.7

2. Verlängerung der Zurechnungszeit um zwei Jahre

Durch die Verlängerung der Zurechnungszeit bei Er-
werbsminderungsrentenumzwei Jahre8 ergeben sichÄnde-

rungen in den Fällen, in denen das Ende der Ehezeit nach
dem 30.6.2014 liegt und eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit mit Beginn nach dem 30.6.2014 bewilligt
wurde,mitderenWegfallnichtmehrzurechnenist.9

3. Verbesserte Berücksichtigung von Zeiten der  

Kindererziehung

Diese unter der Produktbezeichnung „Mütterrente“
durch die Politik beworbene Leistungsverbesserung betrifft
ausschließlichKindergeburtenvor1992.

a) Bei Rentnern ist zu unterscheiden:

1. Mütter ausdenaltenBundesländern,dievor1921ge-

borensind,sowievor1927geboreneMütterohneRen-

tenanspruch zum 31.12.1991 und gewöhnlichemAuf-
enthalt am18.5.1990 indenneuenBundesländerner-
haltenabdem1.7.2014eineVerdoppelungderLeistung
fürKinderziehung.10

 

BeidieserLeistungfürKindererziehunghandeltessich
nach demWillen des Gesetzgebers um keine Leistung
wegenAlters,sondernumeineAnerkennung.DieKin-

dererziehungsleistung unterfällt deshalb nicht demVer-
sorgungsausgleich.11

2. Die übrigen Frauen oder Männer, die bei Kinderge-

burtenvor1992nachbisherigemRecht fürdieersten
zwölf Kalendermonate nach der Geburt des Kindes
Kindererziehungszeiten (KEZ)nach§249SGBVIer-
halten haben, bekommen pauschaliert einen persön-

lichen Entgeltpunkt pro Kind zugeschlagen, wenn im
zwölften Kalendermonat nach der Geburt des Kindes
KEZ berücksichtigt wurden.12 Diese Leistungsverbes-
serung ist anders als die Leistung für Kindererziehung
nach Gliederungspunkt 1. keine reine Anerkennung.
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1 DerVerfasseristPartnerderKanzleiVOGTS&PARTNERRentenbe-

raterRechtsbeiständeKarlsruhe(www.vogts-und-partner.de).
2 BGBl.2014TeilINr.27vom26.6.2014,Seiten787-790.
3 §236bSGBVI.
4 BGH,FamRZ2012,851,852.
5 vgl.§52ISGBVI.
6 vgl.BSG,FamRZ1990,1346.
7 §236bINr.2iVm§51Abs.3aSGBVI.
8 vgl.Artikel 1 Nr. 4 RV-Leistungsverbesserungsgesetz: in § 59Absatz 1

undAbsatz2Satz2SGBVIistjeweilsdieAngabe„60“durchdieAnga-
be„62“ersetztworden.

9 HiersinddieauszugleichendenAnwartschaftenausderBerechnungder
festgestelltenRentezuermitteln,wenndortbiszumEndederEhezeit
insgesamtmehrEPzugrundeliegenalsbeieinerfiktivenAltersrente,vgl.
BGH,FamRZ1997,160.

10 Neufassungvon§§295,295aSGBVIdurchArtikel1Nr.13und14des
RV-Leistungsverbesserungsgesetz.

11 BGH,FamRZ1991, 675-676 zurRechtslage vor 1992, die durch das
RRG1992inFormder§§295SGBVIund§295aSGBVIübernom-

menwurde,vgl.auchHahneinJohannsen/Henrichbei§1587Rn.27.
12 Einfügungvon§307dSGBVIdurchArtikel1Nr.15desRV-Leistungs-

verbesserungsgesetz;dievollständigeGutschrifterfolgtalsoauchbeiTod
desKindesnachdemzwölftenMonatnachderGeburt.
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Denn der Zuschlag für KEZ bezweckt die verbesser-
te Gleichstellung mit Kindergeburten ab 1992.13

 Der 

Zuschlag wird nur aus Gründen derVerwaltungsver-
einfachung pauschal gewährt.14Deshalb handelt es sich
bei diesem Zuschlag um ein auszugleichendesAnrecht
iSvon§2Abs.2VersAusglG.15SinddieKEZnurzum
TeilindieEhezeitgefallen,wirdderZuschlagebenfalls
nurzeitanteiligindenVersorgungsausgleicheinbezogen
werdenkönnen.

3. BeamtinnenoderBeamte,dieaufgrunddes3.SGB-IV-
ÄndG16 ab dem 11.8.2010 erstmals KEZ für vor dem
1.1.1992 geborene Kinder erhalten konnten, werden
von der Leistungsverbesserung eines Zuschlags von ei-
nem persönlichen Entgeltpunkt ausgeschlossen.17

 Diese 

Anspruchsbegrenzung betrifft allerdings nicht Personen,
dienachdembis zum10.8.2010geltendenRechtwe-

genderZugehörigkeit zueinemberufsständischenVer-
sorgungswerkalsversicherungsfreiunddeshalbinBezug
aufKEZbiszurEntscheidungdesBSGvom31.1.200818

 

alsnichtanspruchsberechtigtangesehenwurden.

b) Bei Anwärtern gelten erhebliche Besonderheiten:

FürBeamtinnenoderBeamte sindkeineKEZ fürKin-

dergeburtenvor1992mehrvorgesehen.19DieshatzurFol-
ge,dass ggf. schon indenVersorgungsausgleicheinbezogene
KEZnachträglichwegfallen.Nach§149Abs.5Satz2SGB
VI ist der frühere Feststellungsbescheid spätestens bei Fest-
setzung der Rente wegen der zum 1.7.2014 eingetretenen
RechtsänderungenmitWirkungfürdieVergangenheitdurch
einenneuenFeststellungsbescheidzuersetzen.

Soweit dieser Ausschluss nicht greift, verdoppelt sich
dieDauerderbisherigenKEZvon12 auf24Monate.20 In
mehrfacher Hinsicht unzutreffend ist jedoch dieAnnahme,
dass sichder in§70Abs.2SGBVIgenannteNominalwert
einesJahresmitKEZverdoppeltunddieWerterhöhungder
Mütter-Rente deshalb nach der einfachen Formel „0,0833
EP* 12“ in etwa demWert von einemEntgeltpunkt (EP)
entsprechenmuss (= ab1.7.2014: 28,61EuroWest /26,39
EuroOst).

1. Soweit nämlich zeitlich neben KEZ Entgeltpunkte für
Beitragszeiten zu berücksichtigen sind, werden KEZ
zwaradditivnebenBeitragszeitenberücksichtigt,jedoch
nurbis zudem inderAnlage2b zumSGBVI fürdas
jeweilige JahrgenanntenHöchstwert,derderBeitrags-
bemessungsgrenze(BBG)entspricht.21BeimitdenKEZ
zeitgleichenschonvorhandenenBeitragszeiteninHöhe
derBBGistdaherüberhauptkeinzusätzlicherWertfür
KEZfestzustellen.

2. Der Gegenwert für die Erziehung von einem Kind
kannsichbiszum1,5-fachendesNominalwertesfürein
zusätzliches Jahr mit KEZ erhöhen, sollten dieVoraus-
setzungenfüreineBewertungderRentenachMindest-
entgeltpunkten(MEP)nach§262SGBVIvorliegen.
DiesistderFall,wenn
a) mindestens 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten

vorhandensind,

b)sich aus den Kalendermonaten mit vollwertigen
Pflichtbeiträgen ein Durchschnittswert von weniger
als0,0625EPergibt,

c) der Durchschnittswert der vor 1992 zurückgelegten
BeitragszeitendenDurchschnittswertvon0,0625EP
nichterreicht.

3. Der Gegenwert für die Erziehung von einem Kind
kannaberauchnegativsein,fallsdurchdiezusätzlichen
Werte fürKEZderAnspruch auf eineBewertung der
RentenachMEPwegfällt:

Beispiel (Frau, *1957; zwei Kinder vor 1992):

Durchschnittswert aller vollwertigen Pflichtbeitragszeiten bisher 

Ô  28,3500EP/476Monate 0,0596EP
DurchschnittswertderZeitenbis1991
Ô  9,3010/227Monate 0,0410EP
Aufwertungum50%(max.0,0625EP)
Ô  0,0410*1,5*227 13,9605EP
bereitsberücksichtigtEntgeltpunkte 9,3010EP

=zusätzlicheMEP 4,6595EP

Durchschnittswert aller vollwertigen  

Pflichtbeitragszeiten mit  

24 Monaten für KEZ 

Ô  28,3500EP+0,0833*24/478Monate 0,0635EP

Ergebnis: 

DurchWegfall der MEP tritt trotz desWertes zusätz-
licherKEZ für zweiKinder (=0,0833*24=1,9992
EP) eine Rentenminderung von 1,9992 – 4,6595 =
2,6603 EP ein. Bei Multiplikation mit dem aktuellen

13 vgl. zu den Motiven BR-Drucks. 25/14 vom 31.1.2014, Seite 2; die
Rechtsprechung hat die ungleiche Berücksichtigung von Kinderzie-

hungszeitenfürGeburtenbis1991(einBeitragsjahr)undab1992(drei
Beitragsjahre) als vereinbar mit dem GG angesehen, vgl. Beschl. des
BVerfGvom21.10.2004–1BvR1596/91.

14 vgl.BegründungvonArtikel1Nr.15desRV-Leistungsverbesserungsge-

setzinBR-Drucks.25/14.
15 Zur Einbeziehung von Kindererziehungszeiten in denVersAusgl vgl.

BGH,FamRZ1989,264.
16 vom5.8.2010,BGBl.IS.1127.
17 Über§307dIVSGBVIistzuberücksichtigen,dassdurchArtikel1Nr.

3RV-Leistungsverbesserungsgesetz auchder§56Absatz4Nummer3
SGBVIgeändertwurde,dernunausdrücklichregelt,dassals„systembe-

zogenannäherndgleichwertig“einebeamtenrechtlicheVersorgungszusa-
geanzusehenist.

18 BSG,NZS2009,224-230.
19 §54IVNr.3SGBVIregeltdenAusschlussvonKindererziehungszeiten

neu,wenneineAussichtaufeinebeamtenrechtlicheVersorgungwährend
derZeitderKindererziehungbestand,dadiesenunmehrals„systembe-

zogenannährendgleichwertig“einerKindererziehungszeitanzusehenist.
20 Durch Artikel 1 Nr. 10 des RV-Leistungsverbesserungsgesetz wurde

§249SGBVIgeändert,indeminAbsatz1dieWörter„zwölfKalender-
monate“durchdieAngabe„24Kalendermonate“ersetztwurden.

21 DieseBegrenzungisthinzunehmen,vgl.BSG,NZS2007,261-265und
Beschl.desBVerfGvom29.8.2007–1BvR2477/06.

Wert≥0,0625EP 

Ô  WegfallMEP
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RentenwertWestvon28,61entsprichtdieseinemVer-
lustdurchKEZfürzweiKinderinHöhevonmonatlich
76,11Euro(!).

Bei der Frage, wie MEP beim Ehezeitanteil (EA) und
beimAusgleichswert(AW)zuberücksichtigensind,istaktuell
vonFolgendemauszugehen:

a) Nach den Entscheidungen des BGH vom 18.1.201222
 

undvom21.3.201223zumStichtagsprinzipnach§5II
VersAusglGführennachdemEndederEhezeitliegen-

derentenrechtlicheZeitenzukeinentatsächlichenoder
rechtlichen Änderungen, die bei der Berechnung der
AnwartschaftenwährendderEhezeitzuberücksichtigen
sind,daeineAnwendungvon§5Abs.2Satz2VersAus-
glGinsoweitunzulässigist.WenndaherdiefürdenZu-

schlagvonMEPerforderlicheAnzahlvon35Jahrenmit
rentenrechtlichenZeiten erst durch eineEinbeziehung
nachehelicherZeitendie in§262ISGBVI fürerfüllt
wird,sosindnachherrschenderInterpretationder–al-
lerdings nicht in Abänderungsverfahren – ergangenen
Entscheidungen des BGH die zusätzlichen ehelichen
KEZzuteilen,dieerstnachehelicherworbeneBerech-

tigung zur Aufwertung ehelicher Beitragszeiten nach
MEPabernicht.24

b) Sind die 35 Jahre für dieVergabe von MEP erst nach
dem Ende der Ehezeit erfüllt worden und führt die
WerterhöhungdurchKEZzueinemWegfallderMEP,
soistinfolgederÜberlegungenzua)zwarderWertder
KEZ–ggf. ineinemAbänderungsverfahrennach§51
VersAusglGbzw.nach§225FamFG–zu teilen,nicht
jedochderNachteildurchdenWegfallderMEP.

c) WarzumEndederEhezeitdie in§262ISGBVIge-

forderte Anzahl von 35 Jahren mit rentenrechtlichen
Zeiten vorhanden und sind MEP später ausschließlich
wegennachehelicherWertveränderungen – z.B.wegen
einer Gehaltssteigerung oder auch wegen neuer nach-

ehelicherKEZ–wiederweggefallen,soliegtnachherr-
schender Interpretation der Rechtsprechung des BGH
kein Bezug zur Ehezeit mehr vor. ImVersorgungsaus-
gleich sind dann weiterhin werthöheren Beitragszeiten
mit MEP zu berücksichtigen, obwohl diese MEP tat-
sächlichgarnichtmehrexistieren.

Da dieDRVdieRechtsprechung desBGH zu § 5
Abs.2VersAusglGumsetzt,25werdendieseZusammen-

hänge inAbänderungsverfahren nach § 51VersAusglG
bzw. nach § 225 FamFG ohne intensive eigene Über-
prüfungundzusätzlicheErmittlungenzunachehelichen
Zeitennichterkannt.

Denn die neue Ehe-Auskunft der DRV wird ent-
sprechend der herrschenden Interpretation der BGH-
RechtsprechungdenEindruckvermitteln,dasssichEA
undAWallenfallsminimalgeänderthaben.26

 

InzahlreichenFällennichtgeteiltwird folglichdieAnwart-
schaftsverschlechterung,diedurchdenWegfallvonMEPein-

tritt.

Wurde in derVergangenheit schon einmal einAbände-

rungsverfahrengeführt, so istnachderbiszudenEntschei-
dungendesBGHvom18.1.2012undvom21.3.2012zuletzt
vorherrschendenallgemeinenRechtsüberzeugung27derWert
deraufdieEhezeitentfallenenMEPjedochauchindenFäl-
lenberücksichtigtworden,indenendiehierfürerforderliche
Anzahlvon35JahrenmitrentenrechtlichenZeitenerstnach
demEndederEhezeiterreichtwurde.

In den Rechtlichen Arbeitsanweisungen der DRV-Re-

gionalträger wird zum Umgang mit der neuen Rechtspre-

chungdesBGHhierzuaufgeführt:
„Wenn unter Berücksichtigung dieser [eigene Anm: „alten“] 

Rechtsauffassung eine Auskunft über die Höhe der in der Ehezeit 

erworbenen Anrechte erteilt wurde, verbleibt es grundsätzlich hierbei. 

Fordert das Familiengericht jedoch eine Auskunft unter Berücksich-

tigung der geänderten Rechtsauffassung ausdrücklich an, so ist dem 

Auskunftsersuchen zu entsprechen.“

DasichderBGHbishernichtausdrücklichmitderFrage
befassenmusste,wiemitnachehelicherfülltenVoraussetzun-

genfürMEPinAbänderungsfällenzuverfahrenist,dürftees
beientsprechenderInteressenlageempfehlenswertsein,klären
zu lassen, ob nacheheliche Zeiten bei der Bestimmung des
WertesderEhezeit entgegender allgemein angenommenen
neuenRechtslagejedochdannzuberücksichtigensind,wenn
sie zu einem Hinzutritt oderWegfall von Mindestentgelt-
punktenfürZeitenderEhezeitführen.DievomBGHzum
Stichtagsprinzip vertreteneAuffassung dürfte insoweit noch
Raum für eine Präzisierung in Abänderungsfällen bieten.
Denn es erscheint nicht einsichtig, imVersorgungsausgleich
Anrechte der gesetzlichen Rentenversicherung unter Be-

rücksichtigungvorehelicherZeitenzuermitteln,28gleichzei-
tigabernachehelicheZeitenunberücksichtigtzulassen.Die
von Bergner vorgetragenen Bedenken gegen diese augen-

blickliche Praxis29 sind erheblich. Mit guten Gründen wird
mandahermitBergnerdieAuffassungvertretenkönnen,dass
sichdieaugenblicklicheAuskunft-undEntscheidungs-Praxis
zumindest in Leistungsfällen ohneVerstoß gegenArtikel 3
undArtikel6GGnichtfortsetzenlässt.30

 

22 FamRZ2012,509-512.
23 FamRZ2012,847-850.
24 vgl. die Rechtlichen Arbeitsanweisungen der DRV zu § 5VersAus-

glG (http://raa.deutsche-rentenversicherung-regional.de/Raa/Menu.
do?expand=RechtlicheArbeitsanweisungen).

25 DenndieDRVsetztdieRechtsprechungdesBGHum,vgl.dierecht-
lichenArbeitsanweisungderRegionalträgerunterHinweisaufdenBe-

schlussderAGVA2/2012,2.
26 Werden zusätzlichen die KEZ nicht ohnehin schon voll auf die MEP

nach§262SGBVIangerechnet,kannsichaufgrundderFormelfürdie
Ermittlung von MEP allenfalls eine EA-Wertsteigerung bis zur Höhe
deshälftigennominalenWertesfürKEZergeben.

27 vgl.MüKo zu § 10aVAHRG,Rn. 37;RechtlicheArbeitsanweisungen
derDRVzu§5VersAusglG.

28 Dies jedenfallshatderBGHin seinenEntscheidungenvom18.1.2012
undvom21.3.2012aaOunbeanstandetgelassen.

29 vgl.BergnerinNJW2012,1331sowieimKomGRVzu§5VersAusglG
Anm.4.2.2und8.5.

30 vgl.BergnerinKomGRVzu§5Anm.8.5mwNw.



Asgard-VerlagDr.WernerHippeGmbH•Einsteinstraße10,53757•SanktAugustin•Tel.02241-3164-0,Fax02241-3164-36

Die Rentenversicherung
Organ für den Bundesverband der Rentenberater e.V.
55. Jahrgang • Heft 8 – August 2014 • Auszug Seite 153 bis 156 • Autor: Rentenberater Markus Vogts

4. Fazit

Auch die neuen RV-Leistungsverbesserungen lassen sich
imVersorgungsausgleichgrundsätzlichteilen.UmdieinAn-

wärterfällenaufgezeigtenProblemebeiderMütterrentesach-

gerechtlösenzukönnen,bedarfesabernocheinerKlarstel-
lung des BGH zum Stichtagsprinzip des § 5 IIVersAusglG.
DieHoffnung,dieneueMütterrenteleichtteilenzukönnen,
wirdzumTeilenttäuschtwerden, inAbänderungsverfahren31

 

wegenzuerfüllender formellerVoraussetzungenundder im
FalleeinerTotalrevisionnach§51VersAusglGtypischerweise
auftretenden weiteren Bewertungs- und Umsetzungsproble-

men.AufgrundderaufgezeigtenmöglichenNachteilebeider
Rentenberechnung wird die Mütterrente inAnwärterfällen
sicherauchdieSozialgerichtebeschäftigen.

Anschrift des Verfassers:

c/oVOGTS&PARTNERRentenberaterRechtsbeistände
LötzenerStr.6
76139Karlsruhe

31 DiePraxisgehtvon„hunderttausenden“neuenAbänderungsfällenaus,
vgl.Spiegel-Onlinevom2.2.2014mwNw.


